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Formale Mängel in Bewerbungsdossiers 
sind oft ein Ausschlusskriterium. Dies 

zeigt eine aktuelle Umfrage von Career-
plus bei Schweizer KMU. Ein unvollstän-
diges Dossier führt bei 56 Prozent der 
befragten Unternehmen zu einer Absa-
ge, ein unübersichtlicher Lebenslauf wird 
von 43 Prozent abgelehnt und Dossiers 
mit Orthografi efehlern fallen bei 36 Pro-
zent bereits bei der Erstsichtung durch. 
Ähnliches gilt für die Arbeitszeugnisse: 
Sind diese zu kritisch formuliert, lehnen 
rund 63 Prozent der Befragten den Be-
werber ab. 

Fakt ist, dass Personalverantwortliche die 
Bewerbungsdossiers bei der Erstselektion 
möglichst schnell und effi zient beurtei-
len sollten. Auch dies widerspiegeln die 
Ergebnisse der Umfrage von Careerplus: 
52 Prozent der Personalverantwortlichen 
verwenden maximal fünf Minuten für 
die Erstbeurteilung und weitere 41 Pro-
zent zwischen fünf bis maximal fünfzehn 
Minuten. Da formale Ausschlusskriterien 
schnelle und transparente Entscheidun-
gen ermöglichen, sind sie bestens geeig-
net für ein rasches Vorgehen. Doch diese 
auf Effi zienz getrimmte Methode birgt 
ein nicht zu unterschätzendes Risiko: die 
vorschnelle Ablehnung geeigneter Kan-
didaten.

Die Ablehnung geeigneter Kandidaten 
wiegt insbesondere in Branchen mit 
Fachkräftemangel schwer. Denn einmal 
abgelehnt, wird ein Dossier in der Regel 
nicht wieder in den Auswahlprozess auf-
genommen. Solche Fehlentscheidungen 
können in der Regel nicht mehr korrigiert 
werden – da der Fehler meist gar nicht 
erst erkannt wird. Deshalb empfi ehlt es 
sich, die Selektionsstrategie regelmässig 
zu überprüfen und kritisch zu hinter-
fragen, idealerweise im Austausch mit 

anderen Personalverantwortlichen. Zum 
Beispiel, indem mehrere Verantwortliche 
das gleiche Bewerbungsdossier beurtei-
len und die Ergebnisse miteinander ver-
gleichen und diskutieren. Zudem gibt es 
gewisse Aspekte bei Lebensläufen, Moti-
vationsschreiben und Arbeitszeugnissen, 
die besonders aufschlussreich sind und 
die sich daher für eine kritische Betrach-
tung besonders lohnen.

 1. Der Lebenslauf

Ein übersichtlich dargestellter Lebenslauf 
erleichtert Personalverantwortlichen die 
Arbeit. Doch kann aufgrund der formalen 
Darstellung des Lebenslaufs tatsächlich 
auf die Kompetenzen eines Bewerbers 
geschlossen werden?

Ein gut strukturierter und professionell 
präsentiertes CV lässt die Vermutung zu, 
dass der Bewerber über ebendiese Kom-
petenzen verfügt. Allerdings ist in der 
Regel nicht ersichtlich, ob ein Bewerber 
seinen Lebenslauf selbst erstellt oder da-
bei Unterstützung erhalten hat. Auch ist 
es umstritten, wie aussagekräftig Lücken 
im Lebenslauf sind. Für die einen Perso-
nalverantwortlichen sind bereits zwei 
Monate ohne Erwerbstätigkeit ein Tabu, 
andere wiederum bewerten eine sechs-
monatige Weltreise als neutral oder gar 
positiv. So verschieden die Gründe für 
einen Erwerbsunterbruch sind, so unter-
schiedlich werden sie auch beurteilt. 

Eine erste Orientierungshilfe bietet eine 
Studie von Florian Frank und Prof. Dr. 

Dossieranalyse

Auch mal ein Auge zudrücken
Viele Unternehmen selektionieren Bewerbungsdossiers aufgrund formaler Kriterien. So führen 

unvoll ständige Dossiers oder Rechtschreibfehler häufi g auf direktem Weg zu einer Absage. 

Doch ist diese strenge Ausmusterung in Zeiten des Fachkräftemangels noch angemessen?

Von Sylvia Stutz

Fragwürdiges Kriterium: Formale Mängel in Dossiers geben oft den Ausschlag für eine Absage.
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Uwe. P. Kanning. Die beiden Wirtschafts-
psychologen wiesen einen Zusammen-
hang zwischen Lücken im Lebenslauf und 
Persönlichkeitsmerkmalen nach, wie z.B. 
gering ausgeprägte Leistungsorientie-
rung sowie verminderte Selbstkontrolle. 
Allerdings sind diese Zusammenhänge 
nur von geringer Stärke. Deshalb ist die 
inhaltliche Analyse, d.h. der Abgleich des 
Lebenslaufs mit dem stellenspezifi schen 
Anforderungsprofi l, nach wie vor die zu-
verlässigste Beurteilung. Dabei empfi ehlt 
es sich auf folgende Punkte zu achten: 
 • Ausbildung: Erfüllt der Kandidat die 
Mindestanforderungen? Hat er seine 
Abschlüsse in Normzeit erworben? 
Wenn nicht, weshalb? Sind zu allen 
Abschlüssen Nachweise vorhanden? 

 • Erfahrung: Bauen die Positionen auf-
einander auf? Ist eine Zunahme an 
Kompetenz und Verantwortung fest-
stellbar? Hat der Bewerber spezifi sche 
Branchenerfahrung und/oder internati-
onale Erfahrung?

 • Weiterbildung: Hat der Bewerber sich 
im Rahmen seiner Berufstätigkeit wei-
terqualifi ziert? 

 • Lücken: Werden allfällige Lücken 
nachvollziehbar begründet?

 • Wechsel: War der Kandidat mehrmals 
weniger als zwei Jahre bei einem Ar-
beitgeber? Wenn ja, weshalb? 

2. Das Motivationsschreiben

Formale Kriterien spielen bei der Beur-
teilung des Motivationsschreibens eine 
eher untergeordnete Rolle. Zwar lässt ein 
Schreibfehler wohl jeden Personalverant-
wortlichen stutzig werden, doch von Inte-
resse ist in erster Linie der Inhalt. 

Grundsätzlich gilt: Je persönlicher und 
spezifi scher das Motivationsschreiben ist, 
desto mehr hat sich der Bewerber Gedan-
ken dazu gemacht. Und er zeigt damit, 
dass er sich mit dem Unternehmen und 
den Anforderungen der Stelle vertieft 
auseinandergesetzt hat. Idealerweise 
zeigt der Bewerber auch gleich auf, ob 
er die Anforderungen erfüllt. Wenn ja, 
sollte er dies konkret und nachvollzieh-
bar begründen. Weiter sollte ein Motiva-
tionsschreiben folgende Informationen 
enthalten:  
 • Motivationsgründe: Was interessiert 
den Bewerber am Aufgabengebiet? 
Was am Unternehmen? Weshalb strebt 
er einen Wechsel an? 

 • Informationsstand: Wie gut hat sich 
der Bewerber über die Stelle, das Un-
ternehmen informiert? Erkennt er die 
relevanten Aspekte der Stelle? Gehen 
seine Ausführungen über die Beschrei-
bung des Stelleninserates hinaus?

 • Mehrwert: Kann der Bewerber auf-
zeigen, welchen Mehrwert er dem 
Unternehmen bringt (z.B. Zusatzqua-
lifi kationen)? 

3. Das Arbeitszeugnis

Ein kritisches Arbeitszeugnis führt in vie-
len Fällen zu einer Absage. Doch wann 
ist ein Arbeitszeugnis (zu) kritisch? Und 
wie zuverlässig sind die Beurteilungen in 
Arbeitszeugnissen? Fest steht: Zeugnisse 
sind stark von der persönlichen Meinung 
des Verfassers abhängig und liefern somit 
nur unsichere Informationen über die tat-
sächlich erbrachten Leistungen. Zudem 
mangelt es vielen Zeugnissen an Klarheit 
und Messbarkeit, da nach wie vor ins-
besondere Schwächen von Mitarbeitern 
gerne mittels Codes verschlüsselt werden 
(siehe Kasten S. 34). 

Hilfreich ist, wenn mehrere Arbeitszeug-
nisse von verschiedenen Arbeitgebern 
vorliegen und man so nach wiederkeh-
renden Beschreibungen suchen kann. 
Eine Aussage, die mehrere Arbeitgeber 
wiederholen, kann so falsch nicht sein. 
Auch aussergewöhnlichen Formulie-
rungen sollte besondere Beachtung 
geschenkt werden, denn sie liefern Hin-
weise auf besondere Eigenschaften des 

Wie viel Zeit brauchen 
Sie für die Erstselektion 
von Bewerbungsdossiers?

 

  Weniger als eine Minute  7,5% 

  Weniger als 5 Minuten  44,3% 

  Mehr als 5 Minuten  40,6%

  Mehr als 15 Minuten  1,9%

  Keine ABC-Analyse  5,7%

Welches sind für Sie Ausschlusskriterien bei der Erstsichtung 
von Bewerbungsdossiers?
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Eine Umfrage von Careerplus zeigt, dass der Zeitdruck bei der Erstselektion gross ist und formale Mängel häufi g ein No-Go sind.
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Bewerbers: Hier hat sich jemand Mühe 
gegeben, dem neuen Arbeitgeber etwas 
mitzuteilen. Ebenso nutzen viele Arbeit-
geber die Abschlussfl oskeln, um einer po-
sitiven Beurteilung Nachdruck zu verlei-
hen. Ein «Wir bedauern den Austritt von 
XY sehr» oder «Wir würden XY jederzeit 
wieder einstellen» kann als deutliches 
Zeichen dafür interpretiert werden, dass 

die Gesamtbeurteilung äusserst positiv 
ausgefallen ist.

Formales nicht überbewerten 

Zurück zur Ausgangsfrage: Ist es für eine 
erfolgreiche Erstselektion also besser, auf 
formale Ausschlusskriterien zu verzichten? 
Jein – eine allgemein gültige Antwort gibt 

es nicht. Denn je nach Situation sind diese 
durchaus nützlich und zielführend. Ent-
scheidend bei der Beantwortung dieser 
Frage ist, wie die aktuelle Situation auf dem 
Arbeitnehmermarkt aussieht. Sind viele 
qualifi zierte Bewerber verfügbar, ermög-
licht eine Erstselektion anhand formaler 
Kriterien eine effi ziente Negativauswahl. 
Sind hingegen wenig qualifi zierte Bewer-
ber auf dem Markt, lohnt es sich, genauer 
hinzuschauen und bei allfälligen formalen 
Mängeln das Dossier dennoch einer inhalt-
lichen Prüfung zu unterziehen. Denn auch 
hinter einer nicht so attraktiven Schale 
kann sich eine veritable Perle verstecken.

Ausbilden, Ihr Beruf.
SVEB-Zertifi kat (auch in Englisch)

Ausbilder/in mit eidg. Fachausweis

Ausbildungsleiter/in mit eidg. Diplom

Dipl. Erwachsenenbildner/in HF

DAS Bildungsmanagement

Berufsbildner/in im Neben- und Hauptberuf
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Psychologin und HR-Fach-
frau mit eidg. Fachausweis, 
ist Verantwortliche Human 
Resources bei Careerplus. 
Careerplus ist die führende 
Schweizer Personalbera-

tung für die Rekrutierung von qualifi ziertem 
Fachpersonal in den Berufsfeldern Finanzen, 
HR, Sales, Technik und IT. Das Unternehmen 
feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Bestehen. 

Codierungen in Arbeitszeugnissen
Die Rechtslage ist eindeutig: Codierungen in Arbeitszeugnissen sind unzulässig, weil sie die 
Grundsätze der Wahrheit und der Klarheit verletzen (siehe auch Artikel S. 10 bzw. 12). Trotz-
dem sind Codes nach wie vor sehr verbreitet. «Es ist anspruchsvoll, ein uncodiertes Zeugnis 
zu verfassen», bestätigt Peter Häusermann, Autor des Buchs «Arbeitszeugnisse – wahr, klar 
und fair». Besonders verbreitet sei die Technik, negative Sachverhalte durch positive Formu-
lierungen zu verschleiern, wie zum Beispiel «er bemühte sich», was die meisten Personalver-
antwortlichen als Hinweis auf ungenügende Leistungen interpretieren.

Worin gründet diese fehlende Transparenz bei der Formulierung von Arbeitszeugnissen? 
Laut Häusermann ist ein Grund, dass Arbeitgeber Diskussionen mit austretenden Mitarbei-
tenden aus dem Weg gehen wollen. Zwar gibt das Gesetz vor, dass ein Zeugnis wohlwollend 
formuliert sein muss, andererseits dürfen negative Beurteilungen nicht verschleiert werden. 
Wer ein zu positives Zeugnis ausstellt, um keine Probleme mit dem austretenden Mitarbei-
ter zu bekommen, drückt sich um die Verantwortung gegenüber anderen Arbeitgebern. 
«Schwächen sollen aufgezeigt, aber moderat formuliert werden», betont Häusermann. Für 
die Analyse eines Arbeitszeugnisses hat er folgenden Tipp: Je messbarer die Aussagen in 
einem Zeugnis, desto höher dessen Aussagekraft. Und bei unklaren und/oder zu allgemein 
gehaltenen Zeugnisinhalten können diese mit dem Einholen einer Referenz geklärt werden.


